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(2) Ist die Abrechnung oder Erklärung nicht ab
gegeben, die Abgabe jedoch festgesetzt worden, so ist 
Verspätungszuschlag nach Abs. 1 zu erheben. Wird die 
Abrechnung oder Erklärung nach erfolgter Fest
setzung eingereicht, ist eine Änderung in der Höhe der 
Abgabenfestsetzung ohne Einfluß auf den festgesetzten 
Verspätungszuschlag.

A b s c h n i t t  II
Verspätungszuschläge bei verspäteter Abgabe von An
meldungen und Erklärungen durch Abgabenpflichtige 

der privaten Wirtschaft sowie durch alle übrigen 
Abgabenpflichtigen

§ 14
Höhe des Verspätungszuschlages

(1) Werden bei der verspäteten Abgabe oder Nicht
abgabe der Erklärungen (Anmeldungen) Verspätungs
zuschläge nach § 168 Abs. 2 der Abgabenordnung er
hoben, so betragen sie

a) innerhalb der ersten fünf Tage nach dem Ab
gabetermin 2 °/o,

b) innerhalb des ersten Monats nach dem Abgabe
termin insgesamt 4 °/o und

erhöhen sich für jeden weiteren vollen oder angefan
genen Monat nach dem Abgabetermin um 1 °/o des er
klärten (festgesetzten) Abgabenbetrages.

Der Verspätungszuschlag darf jedoch 10 °/o des er
klärten (festgesetzten) Abgabenbetrages nicht über
steigen.

(2) Die nach Abs. 1 festgesetzten Verspätungszuschläge 
bleiben bestehen, auch wenn der der Festsetzung zu
grunde liegende Betrag geändert wird.

(3) Der Berechnung des Verspätungszuschlages nach 
Abs. 1 bei verspäteter Abgabe der Gewerbesteuer
erklärung ist die erklärte (festgesetzte) Gewerbesteuer 
zugrunde zu legen.

(4) Bei einmalig zu veranlagenden Steuern richtet 
sich die Erhebung des Verspätungszuschlages gemäß 
Abs. 1 stets nach der Höhe der veranlagten Steuer. 
Der festgesetzte Verspätungszuschlag ist zu berichtigen, 
wenn der der Festsetzung zugrunde liegende Betrag 
geändert wird.

§ 15
Abrundung, Kleinbetrag

(1) Zur Berechnung des Verspätungszuschlages nach 
§ 14 ist der erklärte (festgesetzte) bzw. veranlagte Ab
gabenbetrag auf volle 10 DM nach unten abzurunden.

Werden mehrere Abgabenarten, die zum gleichen 
Zeitpunkt anzumelden oder zu erklären waren, ver
spätet angemeldet oder erklärt, so kann die Berech
nung des Verspätungszuschlages von dem auf volle 
10 DM nach unten abgerundeten Gesamtbetrag der zu 
erklärenden Abgaben vorgenommen werden.

(2) Zuschläge unter 1 DM werden nicht erhoben.

V. T e i l  
Schlußbestimmungen

§ 16
Antrag auf Nachprüfung, Billigkeitsmaßnahmen

(1) Gegen die Anforderung von Verzugszuschlägen, 
Stundungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren 
und Verspätungszuschlägen ist die Beschwerde nach 
der Ersten Durchführungsbestimmung vom 4. Juli 1953 
zur Verordnung über die Rechte der Bürger im Ver
fahren der Erhebung von Abgaben (GBl. S. 867) zu
lässig.

(2) Über Anträge auf Gewährung von Billigkeits
maßnahmen bei der Einziehung der im Abs. 1 bezeich- 
neten Zuschläge, Zinsen und Gebühren entscheidet der 
Leiter der zuständigen Abteilung Finanzen beim Rat 
des Kreises, der Stadt oder der Gemeinde endgültig. 
Gegen diese Entscheidung ist ein Antrag auf Nach
prüfung (Rechtsmittel) nicht gegeben.

§ 17 
Inkrafttreten

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Mai 1955 
in Kraft.

Berlin, den 15. April 1955
Ministerium der Finanzen

— Abgabenverwaltung —
M. S c h m i d t  

Stellvertreter des Ministers

Vierte Durchführungsbestimmung* 
zum Gesetz über die Staatshaushaltsordnung 

der Deutschen Demokratischen Republik.
Vom 25. April 1955

§ 1
Es werden mit Wirkung vom 1. Mai 1955 aufgehoben:
a) die Zweite Durchführungsbestimmung vom

26. Juli 1954 zum Gesetz über die Staatshaushalts
ordnung der Deutschen Demokratischen Repu
blik — Erhebung von Verzugszuschlägen, Stun
dungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren 
sowie Verspätungszuschlägen — GBl. S. 663);

b) die Dritte Durchführungsbestimmung vom 4. Sep
tember 1954 zum Gesetz über die Staatshaushalts
ordnung der Deutschen Demokratischen Repu
blik — Erhebung von Verzugszuschlägen, Stun
dungszinsen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren 
sowie Verspätungszuschlägen — (GBl. S. 778).

§ 2
Die aufgehobenen Bestimmungen der Zweiten und 

Dritten Durchführungsbestimmung zum Gesetz über 
die Staatshaushaltsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik erscheinen inhaltlich zusammengefaßt 
in der Dritten Durchführungsbestimmung vom 15. April 
1955 zum Abgabengesetz (GBl. I S. 293) und werden mit 
dieser erneut in Kraft gesetzt.

Berlin, den 25. April 1955
Ministerium der Finanzen

— Abgabenverwaltung —
M. S c h m i d t  

Stellvertreter des Ministers
• 3. DB. (GBl. 1954 S. 778)
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